Tip des Monats 10/06
Vorsicht beim Linksabbiegen
Ein Radfahrer wollte an einer Kreuzung links abbiegen. Er ordnete sich in die linke der beiden Abbiegespuren ein. In der rechten Abbiegespur stand ein LKW. Als die Kreuzung freigegeben war, fuhren LKW und Radfahrer an. Der LKW-Fahrer übersah den Radfahrer und es kam infolge des Ausschwenkens des Anhängers zu einem Unfall.
Das Oberlandesgericht Hamm wies die Schadensersatzansprüche des Radfahrers zurück. Die Richter stellten sich auf den Standpunkt, dass bei mehreren Abbiegespuren sich Radfahrer wie Mofafahrer grundsätzlich in die rechte der Fahrspuren und dort auf der rechten Aussenseite einzuordnen haben. Da der Radfahrer dies missachtet habe, sei er für den erlittenen Schaden selbst verantwortlich.

(Oberlandesgericht Hamm, Aktenzeichen 13 U 18/00)
